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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1997

Norm

B-VG Art142

B-VG Art143

OrgHG §8

Rechtssatz

Die Zuständigkeit der Zivilgerichte für Ersatzansprüche nach dem OrgHG schließt die Geltendmachung von

Ersatzansprüchen vor dem Verfassungsgerichthof (Anklage gegen den Landeshauptmann oder dessen Stellvertreter

nach den Art 142, 143 B-VG) nicht aus. Der Rechtsweg ist daher in diesen Fällen jedenfalls auch zulässig.
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